
Stellungnahme, der Konsistorien gegenüber den ifandidat_en_._Ur]Ld_.
HilfsPredigern. - -

a) Schlesien.
Ob'^rkonsistoTialrat Schwarz stellte in einer TTnterredung fest*
dass die Kandidaten, die sich diesem Kolloquium untor sieben,
bereits eine Entscheidung hinter sich haben. !ü!eü-3 Entscheidung
bedeute, dass sie hinfort das Konsistorium als ihre Kirchen l öi- •
tung anerkennen und nicht den B rüder rat . Zwei Kirchenleitungen
könne ein G-eistlicher nicht haben. Es handele sich bei dem
Kolloquium (Nachprüfung) um eine theologische Prüfung« bei der
um der Sauberkeit willen eine klare Entscheidung verlangt werden
müsse. Er (Oberkonsistorialrat Schwarz) sei sich zu gut dazu,
lediglich, wie ein Vikar ihm bei einer amtlichen TTnterredung in
dieser Sache zugemutet habe, durch die Nachprüfung einen Akt
der Rachtshilfe zu leisten.

b) Rheinland.
Evangelisches Konsistorium
der Rheinj~rovinz .

Auf die S t e l lun gnahrna vom 29.9.
betreffend: kirchliche Ordnung.

Düsseldorf, den 6
. Inselstrasse 10.

und 26 .10. ds . Js.

Dezember 1958

Die von Ihnen in den Schreiben vnn 29.9. und 26.10. ds . Js . zur
Frage Ihrer Einfügung in die bestehende kirchliche Ordnung abge-
gebenen Erklärungen können von un-s nicht als befriedigend ange-
sehen werden. Insbesondere kann Ihnen nicht die endgültige Ent-
scheidung darüber zugent? rtl-sn werden, oh im gegebenen Falle
durch kirchsnbäördliche LIassnehmen, Schrift und Bekenntnis verletzt
werden. Unter der bestehenden kirchlichen Ordnung sind, die tat-
sächlich und rechtskräftig erlassenen und noch künftig zu erlas-
senden Gesetze und Verordnungen zu-verstehen. Auch sind Sie nicht
dazu berechtigt, die Funktionen-Jes Konsistoriums auf diejenigen
einer Ver^altungsstello der Kirche als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts zu begrenzen. Vielmehr haben Sie aas Konsistorium
ohne Einschränkung als Dienstauf s ichtsbehörcla in Rahmen der be-
stehenden kirchlichen Ordnung, namentlich der Verfassungsurkunde
der altpreus sischen 'Union und der Kirchenordnung für Rheinland
und Westfalen, anzusehen.
Al s Folgerung hieraus ergibt sich u.a. dass Sie bei dem Dienst-
verkehr mit uns den Dienstweg über den zuständigen Superintendenten
bezw. Superintendanturverwalter einhalten und die Kollekten nach
den von uns erlassenen Kollektenplänen abkündigen und abführen.
'.7ir setzen ferner voraus, dass eine Bindung an ein illegales
Kirchenregiment bei Ihnen nicht oder nicht mehr besteht.

Tir ersuchen Sie um abschliessende mündliche oder cchrift liehe
Aeusserung binnen 2 Tochen, ob die oben erwähnten Voraussetzungen
b3i Ihnen gegeben sind.

I.V . gez. Dr. Wo 11 ermann.
An den
Hilfspred-iger . . . . , . .
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Ev, Pfarramt G - .. .

A n die. . . _ . . ..
SA-Standarte

Hiermit wird festgestellt, das s ein SA-S turmführ er am 8.11.38
anlässlich der Beerdigung des Arbeiters Erich ¥olde (Drol"be?)
auf dem hiesigen kirchlichen Friedhofe eine Ansprache gehalten
hat, ohne die dafür erforderliche Genehmigung eingeholt zu haben
Damit ist folgender § 4 der hiesigen Friedhof s o rdnuiig verletzt
worden: "Ansprachen von Nichtgei*tlichen und von Geistlichen
nichtöffentlich anerkannter christlicher Religionsgemeinschaf-
ten, Gesang- und Musikauf führ ungen,, Sprechchöre und ähnliche be-
sondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen kraft des
Hausrechts der Kirchen g an einde der vorherigen Genehmigung des
Vorsitzenden des.Gemeindekirchenrates. Wer dieser Anordnung
zuwiderhandelt, setzt sich der Bestrafung wegen Hausfriedens-
bruches aus ."
Es wird gebeten, in Zukunft di e kirchlichen Bestimmungen einzu-
halten .
Sine Abschrift ist dem 3. Konsistorium der Mark Brandenburg
in Berlin eingereicht.

Ev, Pfarramt .
gez. Unterschrift, Pfarrer.

SA der NSDAP ., Frankf urt/Oder , den 30.11.38.
Der. Kührer der .Oruppe • Kaiserstrasse 12.
Ostmark.

An den Pfarrer . .
Ev. Pfarramt G

Ihr unter dem 21.11.1938 an die SA-Standarte in L. gerichtetes
Schreiben wurde der Gruppe zugelei t < = > t, die Ihnen darauf folgen-
des erwidert:
Die SA erkennt k'3ine lebensfremden Paragraphen an, die geeignet
sind, sie in Ausübung einer selbstverständlichen kameradschaft-
lichen Pflicht zu blindem oder ihr diese gar unmöglich zu ma-
chen. Der betreffende SA-Stuimführer hat garnicht am Grabe eines
Arbeiters Erich Drobbe , sondern an,der Ruhestätte seines Sturm-
kameraden für d ie gesamte SA gesprochen.
Im übrigen ist die SA der Ansicht, dass der Boden des Friedhofs
über den individuelles Charakter des Kirche Besitzes hinaus in
allererster Linie Eigentum des deutschen Volkes ist und somit\
deutsche Erde, auf der es jedem blutbewussten Volksgenossen
ohne weiteres gestattet sein muss, einem lieben Kameraden
Worte des Dankes und des Abschiedes zu widmen. Ueber der Kir -
chensatzung steht das höhere Recht des Blutes und des Volkes.
Das bittet die Gruppe zur Kenntnis zu nehmen«

Der Führer der Gruppe Ostmark
i . V. ^ez. Vielstich.
3ri.g;adef ührer und Stabsführer.


